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1. Tag:
Abfahrt am 14.10.2010 gegen
20.00 Uhr. Anreise über die Auto-
bahn Mühlhausen – Lyon nach Rosas
zu Ihrem Hotel.

2.-8. Tag:
Ausflüge in die nähere Umgebung,
z.B. Costa Brava Rundfahrt, zum
Wochenmarkt nach Rosas, Barcelo-
na oder Kloster Montserrat. Flache
Sandstrände, felsige Buchten, kleine
Fischerdörfer und lebhafte Urlaub-
sorte, sowie idyllisches Hinterland
mit vielen Sehenswürdigkeiten – all
dies charakterisiert den bekannten
Küstenabschnitt der Costa Brava. 

9. Tag:
Nach dem Frühstück treten Sie die
Heimreise an.

Spanien – Costa Brava
Urlaub in Rosas

Noch einmal SONNE tanken!

15.10.-23.10.2010

� Fahrt im komfortablen Fernreisebus
� 8 x Übernachtung mit Frühstücks-

buffet
� 8 x Abendessen
� Zimmer mit Dusche/WC 
� Ausflugsfahrten vor Ort 

In einem guten Mittelklassehotel in
der Bucht von Rosas, im Norden der
Costa Brava. Das Hotel liegt direkt am
Strand und ist unmittelbar mit der
Strandallee verbunden. Zimmer mit
komfortabler Ausstattung. Das Hotel
verfügt über gute Freizeitmöglichkei-
ten (Hallenbad).

Pro Person € 599,-
EZZ € 145,-
Kinderermäßigung auf Anfrage
Eintrittsgelder nicht im Reisepreis enthalten.

Leistungen:

Sie wohnen:

Preise:

9 Tage

Steirische 
Obst- und Weinstraße

Wein- und Genußreise

28.10.-02.11.2010
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...Infos + Reiseverlauf anfordern...Infos + Reiseverlauf
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1. Tag: 
Anreise über die Autobahn Würz-
burg – Nürnberg nach München.
Hier Mittagspause und Aufenthalt
in der Bayerischen Metropole. Am
frühen Nachmittag Weiterfahrt ent-
lang des Wilden Kaiser`s. Wir errei-
chen unser Zielgebiet die Pinzgauer
Berge  mit dem Ort Leogang.

2.-6. Tag:
Unsere Progammpunkte an diesen
Tagen sind:
– Ausflug Kaiserwinkel/Pillerseetal
– Tagesausflug Kitzbüheler Alpen /

Kufstein
– Tagesaussflug Berchtesgaden mit

Möglichkeit zur Schifffahrt König-
see

– Halbtagesausflug nach Zell am
See

– Geführte Wanderung 
– Schnapsbrennerei mit Verkostung
– Fahrt mit der Asitz-Kabinenbahn

in die Bergwelt
– Unterhaltungsabend mit Musik +

Tanz
Genießen Sie die wunderschöne
Bergwelt der Pinzgauer Alpen mit
dem ausgezeichneten Panoramab-
lick, sowie die Annehmlichkeiten
des Hotels mit großem Wellness-
und Freizeitbereich.

7. Tag:
Nach dem Frühstück treten wir die
Heimreise an. Eine Mittagspause ist
im Raum Altmühltal geplant. Hei-
matankunft am Abend.

� Fahrt im komfortablen Fernreisebus
� 6 Hotelübernachtungen mit Früh-

stücksbuffet
� Zimmer mit Bad oder DU/WC
� 5 x Abendessen (4-Gang-Wahl-

Menü)
� 1 x Themenbuffet
� Tagesausflug Kitzbüheler Alpen mit

Kufstein inkl. Reiseleitung
� Tagesausflug Berchtesgadener

Land 
� Ausflug Kaiserwinkel/Pillerseetal

mit Besuch Latschenbrennerei
� Halbtagesausflug Zell am See
� Schnapsbrennereiführung mit Ver-

kostung
� Ausflug mit der Asitz-Kabinenbahn
� Geführte Wanderung
� Unterhaltungsabend mit Musik +

Tanz
� Überraschungsfrühstück
� 1 x Kaffee + Kuchen
� Freie Nutzung Hallenbad + Well-

nessbereich

Im privat geführten ****-Hotel Leon-
hard in Leogang. Das Haus ist bekannt
durch eine guten Küche und  großen
Wellness- + Freizeitbereich.  Die Zim-
mer sind komfortabel ausgestattet
und verfügen alle über einen Balkon.

Pro Person € 535,-
EZZ € 90,-
Aufpreis Suite € 25,-
Eintrittsgelder nicht im Reisepreis enthalten.

Abschlussfahrt
Salzburger Land

Pinzgauer Alpen/Leogang

11.-17.10.2010

Leistungen:

Sie wohnen:

Preise:

7 Tage

1. Die Anmeldung und der Abschluss des
Reisevertrages
Sie können sich zu einer Reise anmelden,
indem Sie uns anrufen, uns schrei ben oder
vorbeikommen. Mit der An meldung bieten
Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages
verbindlich an. Melden Sie außer sich selbst
noch wei tere Personen an, so stehen Sie für
de ren Vertragsverpflichtungen wie für Ih re
eigenen ein. Der Reisevertrag kommt mit
der Annah me durch uns zustande. Die
Annahme erfolgt durch ein Bestätigungs-
schreiben, das Ihnen sofort nach Ihrer
Anmel dung zugeschickt wird.

2. Zahlung des Reisepreises
Nach Abschluss des Reisevertrages ist eine
Zahlung fällig. Der Restbetrag ist spätestens
zwei Wochen vor Reisebe ginn zu zahlen.
Buchungen innerhalb von zwei Wochen vor
Reisebeginn ver pflichten den Reisenden zur
sofortigen Zahlung des Reisepreises.

3. Unsere Leistungen
Die vertragliche Leistungen richten sich
nach der Leistungsbeschreibung (Pro spekt-
e, Kataloge ect.) sowie den Reise unterlagen
(Reiseanmeldung bzw. Rei sebestätigung(.

6. Rücktritt des Kunden
a) Nach dem jederzeit möglichen Rück  tritt ist

der Reisende verpflichtet, folgende Entschä-
digung zu zahlen: Erfolgt der Rücktritt bis
vier Wochen vor Reisebe ginn 10 % des
Gesamtpreises, erfolgt der Rücktritt bis drei
Wochen vor Reise beginn 20 % des Gesamt-
preises, bei Rücktritt bis zu zwei Wochen
vor Reise beginn 50 % des Gesamtpreises,
bei Rücktritt bis eine Woche vor Reisebe -
ginn und danach fallen 80 % des
Ge samtpreises als Stornokosten an. Er -
scheint der Kunde nicht am Abreisetag, so
fallen 100 % Stornokosten an. In je dem Fall
wird eine Mindest bearbei tungsgebühr von
€ 25,- fällig.

b) Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der
Zugang der Rücktrittserklärung (Werktag)
bei uns oder der Buchungsstelle. Dem Rei-
senden wird der schriftliche Rücktritt emp-
fohlen.

11. Mindesteilnehmerzahl
Ist in der Beschreibung der Reise aus drük-
klich auf eine Mindestteilnehmer zahl hinge-
wiesen, so kann der Reise ver anstalter bis zu
zwei Wochen vor Reisebeginn von dem Rei-
severtrag zurück treten, wenn die Mindes-
teilneh merzahl nicht erreicht wird. Der Rei-
se ver an stalter ist zur unverzüglichen In for-
mation des Reisenden verpflichtet. Die Rük-
ktrittserklärung muss dem Rei senden unver-
züglich übermittelt wer den. Der von dem
Reisende gezahlte Betrag ist unverzüglich
zurückzuerstat ten.

15. Haftungsbeschränkung
a) Die vertragliche Haftung des Reisever -

anstalters ist auf den dreifachen Rei sepreis
beschränkt.

aa) soweit ein Schaden des Reisenden weder
vorsätzlich noch grob fahrläs sig herbeige-
führt wird, oder

bb) wenn der Reiseveranstalter für einen dem
Reisenden entstehenden Scha den allein
wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist.

b) Gelten für eine von einem Leistungs träger
zu erbringende Reiseleistung gesetzliche
Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf
Schadensersatz nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen oder Beschränkungen gel-
tend ge macht werden kann, so kann sich
der Reiseveranstalter gegenüber dem Rei-
 senden auf diese Vorschrift berufen.

c) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Lei-
stungsstörungen oder Mängel, so weit diese
bei Leistungen auftreten, die ausdrücklich
als Fremdleistungen in der Reisebeschrei-
bung bezeichnet sind. Das gilt insbesonde-
re für Zusatz programme im Verlauf der Rei-
se.

16. Ausschluss von Ansprüchen und Verjäh-
rungen

a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiselei-
stungen, nachträglicher Unmög lichkeit und
wegen Verletzung von Nebenpflichten hat
der Reisende innerhalb eines Monats nach

vertrag lich vorgesehener Beendigung der
Reise gegenüber dem Reiseveranstal ter gel-
tend zu machen. Nach Ablauf der Frist kön-
nen Ansprüche nur gel tend gemacht wer-
den, wenn der Rei sende eine genannte Frist
ohne eige nes Verschulden nicht einhalten
konnte.

b) Ansprüche des Reisenden wegen mangel-
hafter Reiseleitungen, nachträglicher
Unmöglichkeit und der Verletzung von
Nebenpflichten verjähren in sechs Monaten
nach dem vertraglich vorgesehenen Rei-
seende.

17. Pass-, Visa- und Gesundheitsvor -
schriften
Sofern es dem Reiseveranstalter mög lich ist,
wird er den Kunden über wichtige Ände-
rungen der in der Rei seausschreibung
wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften
vor Antritt der Reise informieren. Der Reise-
veran stalter haftet auch nicht für die recht-
 zeitige Erteilung und den Zugang not wen-
diger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Reisende den Reise-
veranstalter mit der Besorgung beauftragt
hat es sei denn, daß der Reiseveranstalter
die Verzögerung zu vertreten hat. Der Rei-
sende ist für die Einhaltung al ler für die
Durchführung der Reise wichtigen Vor-
schriften selbst verant wortlich. Alle Nachtei-
le, die aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schriften er wachsen, gehen zu seinen
Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine
schuldhafte Falsch- oder Nichtinfor mation
des Reiseveranstalters bedingt sind. Der Rei-
severanstalter steht dafür ein, den Reisen-
den über Bestimmun gen von Pass-, Visa-
und Gesundheit vorschriften, die ihm
bekannt sind oder unter Anwendung der im
Ver kehr erforderlichen Sorgfalt bekannt sein
müßten, zu unterrichten. Für nicht deut-
sche Staatsangehörige gibt auch das
zuständige Konsulat Aus kunft. Sollten Ein-
reisevorschriften einzelner Länder vom Rei-
senden nicht eingehal ten werden, oder soll-
te ein Visum durch das Verschulden des Rei-
senden nicht rechtzeitig erteilt werden, so
daß der Reisende deshalb an der Rei se ver-
hindert ist, kann der Reiseveran stalter den
Reisenden mit den ent sprechenden Rük-
ktrittsgebühren be lasten.

18. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an

dessen Sitz verklagen.
b) Für Klagen des Reiseveranstalters ge gen

den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisen-
den maßgeblich, es sei denn, dass die Kla-
ge sich gegen Voll kaufkeute oder Personen
richtet die nach Abschluss des Vertrages
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent -
haltsort ins Ausland verlegt haben oder
deren Wohnsitz oder ge wöhn li cher Aufent-
haltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz
des Reisever anstalters maßgeblich.

19. Unwirksamkeit von einzelne Be stimmun-
gen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestim mun-
gen begründet grundsätzlich nicht die
Unwirksamkeit des Reisever trages im übri-
gen.

Sonstiges
Die Berichtigung von Irrtümern sowie von
Druck: und Rechenfehlern bleibt vorbehal ten.
Änderungen während der Fahrten in der Rei-
henfolge des Programms bleiben dem Veran-
stalter überlassen.
Landesübliche Besonderheiten sind zu be ach-
ten. Im Ausland ist mit landesüblicher Zuberei-
tung der Mahlzeiten zu rechnen. Für Diebstahl
und Beschädigung des Rei segepäcks wird nicht
gehaftet. Gepäck wird in normalen Umfang
mitbefördert, ein Anspruch darauf besteht nur
im Rah men des Möglichen. Das Gepäck ist vom
Fahrgast selbst zu beaufsichtigen, er haf tet fur
jeden Schaden, der durch die mitge führten
Sachen verursacht wird.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reise -
gepäck- und Unfallversicherung. Lärm belästi-
gungen durch Baustellen oder Ver kehr sind
nicht ausgeschlossen.
Ausführliche AGB´s bitte anfordern.

AUSZUG: ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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14 Tage

Hurtigroute: Bergen-Kirkenes
17.-24.07.2010

8 Tage

AIDA: Kanaren
05.-12.02.2011

8 Tage

Flugreise Lissabon
22.-26.10.2010

5 Tage

Flugreise Riga
10.-13.08.2010

4 Tage

AIDA: Transkaribik
24.10.-06.11.2010

13 Tage
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Reisebüro Damshausen Reisebüro Wallau Reisebüro Friedensdorf
Rimbergstraße 5 Bahnhofstraße 23 Lahnstraße 2
35232 Dautphetal 35216 Biedenkopf 35232 Dautphetal
Telefon 06420/8244-0 Telefon 06461/88884 Telefon 06466/9121-32
Telefax 06420/8244-40 Telefax 06461/88987 Telefax 06466/9121-33

Anmeldung Auskunft

Omnibusbetrieb und Reisebüro
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